
Gerhard Grüneberg, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands;

Hermann Axen, Kandidat des Politbüros und Sekretär des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands;

Dr. Werner Titel, Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der 
Deutschen Demokratischen Republik;

Oskar Fischer, Stellvertreter des Ministers für Auswärtige Angelegen
heiten;

Johannes Keusch, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter 
der Deutschen Demokratischen Republik in der Volksrepublik Bulgarien;

von seiten der Volksrepublik Bulgarien:
Todor Shiwkow, Erster Sekretär des Zentralkomitees der Bulgarischen 

Kommunistischen Partei und Vorsitzender des Ministerrates der Volks
republik Bulgarien ,*

Stanko Todorow, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentral
komitees der Bulgarischen Kommunistischen Partei;

Professor Iwan Popow, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees 
der Bulgarischen Kommunistischen Partei und Vorsitzender des Staat
lichen Komitees für Wissenschaft und technischen Fortschritt;

Peter Tantschew, Mitglied der Ständigen Vertretung des Bulgarischen 
Bauernbundes und Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates;

Iwan Baschew, Mitglied des Zentralkomitees der Bulgarischen Kom
munistischen Partei und Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;

Grischa Filipow, Mitglied des Zentralkomitees der Bulgarischen Kom
munistischen Partei und Minister, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Staatlichen Komitees für Planung;

Professor Wesselin Nikiforow, Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Staatlichen Komitees für Planung;

Boshana Andonowa, Stellvertreter des Vorsitzenden des Stadtvolks
rates Sofia;

Iwan Daskalow, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter 
der Volksrepublik Bulgarien in der Deutschen Demokratischen Republik.

Die Gespräche verliefen in einer herzlichen Atmosphäre und erbrach
ten in allen erörterten Fragen volle Übereinstimmung der Ansichten zwi
schen den Parteien und Regierungen beider Staaten. Sie entsprachen dem 
Geist und dem Inhalt des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Beistand vom 7. September 1967.
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